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Fernsehsender müssen im Rahmen ihres Programms auch Nachrichtensendungen
für Gehörlose ausstrahlen. Dies sieht das Änderungsgesetz L.84(I)2006 zum
Gesetz über Radio- und Fernsehsender von 1998 vor, das am 20. April 2006 im
Staatsanzeiger veröffentlicht wurde.

Die speziellen Nachrichtensendungen müssen mindestens fünf Minuten lang sein,
zwischen 18.00 und 22.00 Uhr gesendet werden und mindestens den halben
Bildschirm einnehmen.

Spezielle Nachrichtensendungen für Hörgeschädigte wurden schon lange vor der
obigen Gesetzesänderung im Fernsehen übertragen.
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Änderungsgesetz L.84(I)2006 zum Gesetz über Radio- und Fernsehsender von
1998, Staatsanzeiger vom 20. April 2006
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